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Die Lieferung der für daS hiesige Justiz-
Gefängnis ; in der Zeit vom 1 . November 1902
bis 81 . Oktober 1903 erforderlichen Vcr-
pflegungs - und Reinignnas -Bedürf-
uisse soll am I . Oktober ISvS , Vor-
mittags II Uhr , im Jnspections-Büreau
deS Justiz -Gefängnisses , Albrcchtstraße 29 hier,
im Submissionswege vergeben werden.

Die Bedingungen für die Lieferung sind
in dem bezeichneten Büreau in den Dienst¬
stunden einzusehen und wird daselbst über
Art und Höhe der Lieferung Auskunft ertheilt.

Die Angebote sind von dem Unternehmer
unterschrieben , versiegelt und mit folgender
Ueberschrift versehen : Angebot auf die
Lieferung von Wirthschafts -Bedürfnissen bis
zur Eröffnung des Verdingungstcrmins —
getrennt von den verlangten Proben — an
den Gefüngniß -Vorstand portofrei einzureichen
und müssen die in den Lieferungs -Bedingungen
verlangten Erklärungen enthalten . F 269

Wiesbaden , den 16. September 1902.
Königlicher Erster Staatsanwalt.

Bekanntmachung.
Der Herr Minister für Handel und Gewerbe

bat unterm 10. Jnli d. I «. Vorsckriften über den
Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen , sowie
über den Geschäftsbetrieb der Versteigerer und
unterm 11. Juli d. I . solche über den Umiang der Be¬
fugnisse und Verpflichtungen , sowie über den Ke-
schäftsbetrieb der Versteigerer , die in Markt¬
hallen Gegenstände des Wockienmarktver-
kehrs versteigern , erlassen, deren Veröffentlichung
in nächster Zeit in Form einer Beilage zum
RegierungSamtSblatt (Frankfurter Amtsblatt ) er¬
folgen wird , und die am 1 . September d . IS.
in Kraft treten.

Die betheiliaten Gewerbetreibenden werden
hierauf mit dem Bemerken ausdrücklich binaewieien,
daß die in Ziffer 31 der ersterwähnten Vorschriften
bczeichnete Frist , welche zwischen dem Eingang der
Anzeige der fraglichen Versteigerung und dem Ver-
steigernngstermine liegen muß , hierdurch für den
Stadtkreis Wiesbaden auf 48 Stunde » fest¬
gesetzt wird.

Die betreffende Anzeige iff demnach, nebst den
erforderlichen Unterlagen , spätestens 48 Stunden
vor Beginn der Versteigerung und zwar , im
Interesse der Beichleunigung , nicht bei der König¬
lichen Volizei-Direktion , sondern bei demjenigen
Polizei -Revier einznreichen, in desien Bezirk die
Versteigerung abgebaltcn werden soll. *

Wiesbaden , den 20. August 1902.
Der Volizei-Direktor . v . Scheu » .

Auszug
aus der Polizei-Derprdnung, betreffend dar Melde

wesen vom 17. Februar 1900.
§ 6. Durchreisende fremde.

Durchreisende fremde sBabegäste , Nciienderc .),
welche in Drivathänsern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wobmmg nehmen, sind binnen 24 Stunden
durch den WobnnngSgeber bei dem Büreau der
Polizeireviers an - bczw. ahrumclden.

Gast - und Herberaswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle während de? vorber-
gegougencn Tages oder während der Nacht an-
gekommencn berw. abgereisten Fremden bei dem
Büreau de« Polizei -NevierS an- bezw. abzumelden

Die Meldung der Fremden gcschiebt schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Bor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburtr-
und Wohnort und Nationalität de» Fremden,

Die Gast - und Herbergswirtbe find verpflichtet,
eiy Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintraguna vorzulegen imd ans die richtige
und vollständige AuSfülluna der Rubriken zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kenntniß gebracht. *

Wiesbaden , den 6. Februar 1902.
Der Volizei-Vräfident . St. Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Die diesjährigen öffentlichen Impfungen finden

im Ratbhause , Zimmer No. 16. Nachmittags um
ö Uhr , a» folgenden Tagen statt : 2., 8., 18.. 14.,
15., 16., 17.. 26., 27., 28., 30., 81. Mai . 1., 8 ., 4.,
5.. 6.. 15., 16., 17., 18., 19., 20. September , für
Kinder au « infioirtcn Häusern am 29. uno
80. September . .

Di - Termine für die Wiederimpfung werden
den betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben. Für Wiederimvflinge au » inffcirten
Häusern ist der Termin auf den 1. Oktober , Nach-
mittaa « 5 llhr , angesetzt. , . „ , .

Der Eingana zum Jmvflokal erfolgt durch
dar Portal gegenüberdem Hotel „Zum grünen Wald .

Eine Woche na » der Impfung find dre
aeimpsten Kinder zur Prüfung des Erfolge » im
Impftermine vorzuste^ en. Nachschau findet eben¬
falls Nachniittya « 5 Ubr statt.

Die Angeböriaen dürfen fick erst na » Empfang-
nähme der Impfscheine » au « dem Jmpflokal ent-
fernen.

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern,
Vflegeeltern und Vormünder ) werden ersucht ihre
Kinder bezw. Pflegebefohlenen ptinktlicki Nam«
mittags » nt 5 Uhr zur Impfung und Nach-
schau zu bringen , andernfalls müfien dre Kinder , bei
Vermeidung der im NeichLimpioesetzanyedrohten
Strafen , an ? eigene Kosten geimpft werden.

Jmpfpflichtig find alle im Jabre 190,1 nyd
srüber geborenen Kinder , soweit fie nickt mit Er¬
folg aeimpst worden sind oder nach ärztlichem
Zengnist die natürlichen Blattern überstanden
haben, ferner dieieifiaeri Kinder , welche in früheren
Jabren wegen Krankheit zurückaestellt oder der
Impfung vorschriftsmäßig entzogen worden find.

Gleichzeitig macke ich daraus aufmerksam , daß
Abimpfnnaen von Arm , n Arm nicht stattstnden
nnd dafi der zur Verwendung aelgngende Jmm-
stoff au « dem staatlichen Jmpfinstitut zu Cassel
bezogen wird

Bekanntmachnnst,
betreffend daS Verbot deS FnhrverkehrS
auf dem Plat ?e zwischen der Evangelischen
Kauvtkirche und dem Marktkeller , sowie
zwischen diesem nnd dem Rathhause befind¬
lichen Fahrstratze während der Marktzeit.

. Ans Grund de» 8 73 der Polizei -Verordnung
vom 18. September 1800 wird hiermit bestimmt:

1) Da » Beiadren de« für den Fnßgänger-
verkebr bestimmten Vlatze« an der Westseite der
Evanoelischen Hanptkirche zwischen dieser nnd dem
Marktkeller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist e? Untersaat , bespannte ober un-
bespannteFubrwerke auf diesem Vlatze auszustellen.

2) Der Verkebr mit Fnbrwerken aller Art.
welche nicht den Markt -Wecken dienen bezw. nickt zur
An- oder Abnibr von Marktaeaenständen bestimmt
sind, aus der Fahrstraße zwischen dem Raibhau«
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
also zwischen 6 llbr Vormittag » und 2 Uhr Nach¬
mittags , untersagt.

Zuwiderbandliinaen gegen diese Anordnungen
«erden mit der im 8 75 der obengenannten V«r-
»rdnnng angedrobten Strafe geahndet . *

Wiesbaden , den 21. November 1901.
Der Königliche Volizei-Prästdent.

K. Prinz von Ratibor.

Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Erstimpflinge.

8 1. An « einem Hause in welchem an¬
steckend« Krankbeiten , wie Scharlach , Masern.
Divhtberie . Eronp , Kkiichhiisten, Flecktvvbns , rosen¬
artige Entziliiduna od-w die natürlichen Pocken
herrschen, dürfen die Impflinge znm allakmein-n
Termine nickt gebracht werden , auck haben fick
Erwachsene, die in solchen Häusern wohnen, vom
Impftermine sernziibalten.

8 2. Die Eltern de« Impflinge « oder deren
Vertreter haben dem Jmpsarzte vor der ANS-
sflbrnng der Jmpflina über frübere ober noch be¬
stehende Krankheiten ' bt « Kinde» Mittheilung zu
machen. ^

§ 3. Die Kinder muffen znm Jmvfterwine
mit "rsingewascheneni Körper und mit reinen
Kleidern gebracht werhsn . - , . . n

8 4. Auck nach dem Impfen ist möglichst
graste Reinhaltung de« Impflinge « die wichtigste
Pflicht . _ . . , , t „ft.

8 5. Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschung nicht.

8 6. Die Nahrung der Kinde« bleibe un¬
verändert . . . ^ . . .

8 7. Bei günstigem Wett -r darf da« Kind
In« Freie gebracht werben. Man vermeide im
Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und
die direkte Sonnenhitze . , _

8 8. Die Kmpfstellen find mit groster Sorg¬
falt vor dem Ausreiben , Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung »» bewahren , sie dürsen nur nfit »ri .ch
aereinigten Händen berührt werden , znm Waschen
der Impfstellen darf nur reine Leinwand oder
reine Watte verwendet werden.

Vor Berühr,ina mit Personen . w-Icke an
eiternden Geschwüren. HaiitanSschläyen oder Wund¬
rose sRotblaui ) erkrankt sind, ist der Jmpflina
sorgfältig zu bewahren , um die llebertragnna von
KrankbeitSkeimen in die Impfstellen zu verhüten,
apch find die von solchen Personen benutzten
Gegenstände von dem Impflinge sernziibalten
Kommen unter den Rnaebörsaen der Jmpflina ' «.
welche mit ibm denselben Hau »bnlt theilen Fall-
von Krankheiten der obigen Art vor , so ist eS
zweckinästig. den Ratb »ine» Arzte « einznbolen.

8 9. Nack der erfolgreichen Jmvsting zeigen
fick vom vierten Taae ab kleine Bläschen , welche
sich in der Regel bi« znm nennten Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
einem rotben Entzünbunasbof „ maebenen, Schntz-
vocken entwickeln. Dieselben enthalten eine klare
Flüssigkeit , welcke sich am ackten Taae zn trüben
beginnt . Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem S » orie einzutrocknen, der
nach drei bi« vier Wochen von selbst abkällt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Grobe der Vnsteln zurück, welche mindesten«
mehrere Jabre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10. Bei regelmäßigem Verlauf ' der Sckntz-
vocken ist ein Verband überflüssig fall « aber in
der näckst-n llmaebuna derselben eine starke, breite
Rötbe entsteben sollte find kalt- , bänfig zu wechselnde
llmschläae mit abaekocktem Waffer anznwenden:
wenn die Pocken sich öffnen, ist ein reiner Verband

"" ^ Bei jeder erbeblichen, nack der Jmviuna ent¬
stehenden Erkrankung ist ein Ar,t zuznzieben: der
Jmpiarzt ist von jeder solchen Erkrankung , welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt . in Kenntnist ; n setzen

tz 11 An d' M ini Jinpktermiiie bekannt zu
acbeiiden Tage crschefiien d-c Impflinge Nach¬
schau. .Kann ein Kind am Taae der Nacktsma«
wegen erheblicher Erkranknna . oder Weil in dem
Hans« eine ansteckende Krankheit herrscht (8 1).
nicht in das Jmpflokal gebracht werden, so haben

di- Eltern oder deren Vertreter diese» spätesten»
am Termintage dem Jmpfarzt anziizeigen

8 12. Der Impfschein ist sorgfältig anf-
zubewahren.

Verhaltungsvorschriften für
Wiederimpflinge.

8 1. Au « einem Hanse, in welchem ansteckende
Krankheiten, wie Scharlach , Masern . Divhtberie.
Croup . Keuchhusten, Flecktyphus . rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht kommen.

§ 2. Die Kinder sollen im Impftermine mit
reiner Haut , reiner Wäsche nnd in sauberen Kleidern

erscheinen. dem Impfen ist möglichst
araße Reinhaltung des Impfling » die wichtigste

W '1f' 4. Die Entwickelung ber Impfpusteln tritt
am 8. oder4. Tag« ein und ist für gewöhnlich mit
so gering« , Beschmrden !m U ««w^ efinden̂ ver¬
bunden . daß eine Nersänmniß de« Schulunterricht«
deshalb nicht nothwcnifi « Ist. Nur wenn aus¬
nahmsweise Fieber eintritt . soll da» Kind zu
Hans« bleiben. Stellen sich vorübergehend größere
Röthe und Anschwellungen der Impfstellen ein. so
find kalte, bänfig zu wechselnde Umschläge nfit ab-
gekochtem Waffer anznwenden . Die Kind« können
das gewohnte Baden fortsetzen. Dar Turnen ist
vom 3. bi« 12. Tage von Allen , bet denen st»
Jmpfblatlern bilden , aurzusetzen. Die Imv stellen
stnd, solange st- nicht vernarbt sind, sorgfältig vor
Beschmutzung. Kratzen nnd Stotz , sowie vor
Reibungen durch ciiaeKleidnna und vor Druck von
Außen zu hüten . Jiirbesondere ist , der Verkehr
mit solchen Personen , welche an eiternden Ge¬
schwüren, Hantausschlägen oder Wnndrascn (Rotb-
lauf ) leiden, und die Benutz»»« der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5. Bei jeder erheblichen, na » der Impfling
entstehenden Erkrankung , ist ein Arzt zuziizieben,
d« Jmpfarzt ist von solchen Erkrankimaeii . welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt , in Kenniniß zu setzen.

8 6. An dem im Jmpkterw -ne bekannt zu
aebenden Tage erscheinen die Jn 'vflina-
scha». Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erbebli » « Erkranknna . oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (§
nickt in da» Jmpflokal kommen, so haben die
Eltern oder deren Vertreter diese« spatesten» am
Termintage dem Jmvfarzt anznzeiaen.

8 7. Der Impfschein ist forgfältig ani-
zubewabren.

Wiesbaden . 16. Avril 1902.
Der Boliiei -Pröfident . tK. Prinz v . Ratibon.

Bekanntmachung.
Diefcnigen Herren Aerzte. welche in ihrer

Privalvrar !« Impfungen vornehmen , macke ' » mir
die Beschlüsse und Vorschriften des BnndeSi-atbe?
vom 28 Juni 1899 znr Aussübrnng de« illmpf-
aesetzer nebst den Erlänternngen hierzu (Ertra-
Beilage zn No . 13 de« Amtsblattes der Koma-
licken Regierung zu Wiesbaden vom 29. Marz 1900)
ansmerkiam.

Indem ich die Herren Aerzte NM genaue Be¬
folgung dieser Varichristen ersiicke, weiie >ck be¬
sonder» ans die 88 16 und 17 a. a. O . hin,
welche lauten : . . . .  m . . . ,

„8 16. Di « Jnivfiina wird der Regel
nach nus einen, Oberarm voraenoinmen . und
zwar bei Erstimpslingen aifi dem rechten. be,
Wiederjmvsllnge " ans dem linken Artzie E?
genügen vier selchte Schnitte von höchsten«
1 Centimeter Länae . Die einzelnen Jmps-
schnitte sollen mindesten? 2 Centmieter von
einander entfernt liegen. Stärkere Blutiingen
beim Impfen find zu vermeiden. Eininaliaes
Einstrcichen der Lvmpbe in die durch An-
lvannen der .iäant klaffend aetzaliencn
Wunden ist im Allgemeinen an ?reicheiid.

Das Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

llebrig gebliebene Mengen Non Lvmvbe
dürfen nickt in da « Gesäß znrückaesnNs oder
zu sväteren Jnivsiingen verwendet werden

8 17. Die Erstimvinna bat als ersola-
reich zu gelten, wenn mindesten« eine Pnstel
zur regelmäßigen Entwickeliina gekommen H.
Bei der Wiederimvinng genügt für den
Erfolg schon die Bfidnna von Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen ."

Driickeremvlare der Vorschriften , welche von
den Aer,ten bei der Ausführung de« Jmvfgkschäste?
»ii befolgen sind, sowie der VerbaltnngSvorschristen
für die Angehörigen der Jmvflinge und Wieder-
Impflinge find in der Biichdrnckere! vo'- Plaum,
Morltzfiraße No. 27 . blersclbst z» baden.

Ferner mache ich wiederholt daraus aiifmerk-
sam, daß Seiten « der Herren Aerzte bei Adgabe
von Zeugnissen, in welchen gemäß der 88 2 nnd 10
des Keichsimpsaesetzesvon, 8. Avril 1874 in aültiger
Form (8 10) die Nothwendiykeit der Zurückstellung
eine« Impfling « bezw. Wiederimvflina « bescheinigt
werden soll, nur do« durch d-n Bnndc «raths-
8-schfüß vom 80, Oktober 1874 tMin .-Bl . f.
i, tz , 235) vorgeschriebene Formular 3 »-i be¬
nutzen fst, E « unterlieot dabei keinem Bedenke»,
wenn dos Wort „kann" de« Vordrucks in d-m
bezeichneten Formular gceignetenfalls tu „konnte
umgeändert wird , . . ,

Ist ein Jmpfpflichtiger ans Grund eine« ärzt-
lichen Zeugnisse« von der Jmvs 'ing -weimal befreit
worden . Io kann die fernere Besreiung nur durch
den ziiständigen Ampfarzt erfolgen (Z 8 Abs. 2
d-S JmvisesetzeS). ^

Wiesbaden , den 16. Avril 1902.
Der Hüsizei-Brästdent . St. Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordnete « werden zu

einer außerordentlichen Sitzung auf
Montag , den 22 . September l . I . ,

Nachmittags 4 Uhr,
in den Bürgersaal de» Rathbause « -rg -dmN -m
geladen. Tagesordnung : Antrag de» Magistrats
den Kurhaus -Neubau betreffend.

Wiesbaden , den 18. September 1902.
Der Vorsitzende

der Stadt verordneten -Versammlung.

Bekanntmachung . .
Nachstehend wird der 8 1 de« Kemmide-

beschlnffe« vom 29. Mai 1893 in der durch d>e
Bficklüsse de» Gemcinderatb « vom 6. und dk»
Bürgerausschuffe « vam 21. November 1890 sowie
der Bezirksausschusses vom 21. November IM
genehmigten veränderten Fassung mitdem Bemerken
zur Kenntnist gebracht, dvß ZuwiderhanUu a
aegen diese Vorschrift gemäß § b. 8 .
vom 9. März 1899 für i-d-n UebertretungSiall
mit Geldstrafe bi« zu 150 Mk. oder mit Hast
bestraft w« den kann. , .

8 1. Innerhalb ' de» Gememdebezirkr J tr
Stadt Wiesbaden darf dar Schlackten von Ochien.
Stieren . Kühen . Rind « ». Schwnnen . Kalbern.
Schafen und Ziegen >lnd zwar sowohl a-werb«
mäßig , al« das nicht gewerbsmäßia betriebene
Schlachten , nur in der städtfickeu Schlachthaus
aulage voraenommen werden . Ausnahmsweise kann
nur den Bewohnern cntleaener Gehpfte , z.
Adamstbaler Hof, Fasanerie Platte u A- J»
besonderen Antrag durch den Gemeinderatb gefia et
werden, da« Schlackten für ibren Bedarf (Haus¬
schlachten) ans dem Gedöste vorzunehmen.

Wenn ein Thier (Satz 3 de» 8 1) aiißerbal
der Schlachtbansanlage durch B -inbrnch. Lahmuna
schwere Erkrankung znm Geben nnfäb ' a aeworden
nnd der Transport zu Wagen unauSsubrbar fit.
so k.' Ni, dasselbe , wenn ein apurobiicher Tbierarzt
die Notbwendiakeit eü„ r sosortiaen Abschlacktung
l-escheinias. in dem Gehört aetodtet und die Ab
schsgchtima voraenommen werden Von d« «rsolgten
Schlachtung ist »" ter Vorlage der vorerwähnt n
Bescheiniaung über die Natbwendiokeit der sofortigen
Ahschlachtima der SchlachtbauSverwaltnua und dem
Aec' s' -F "sveetor alrbald Anzeige zn -rstatiem Da«
aeschlacktete Tb -er einschließlich der Keweide muß
bi« znr Ankimst de« Schlachtbau «-Director « -der
dessen sachverständigenVertreter ? amaeboben werden,
welcher na » stastgedabter Befichtiauna über d>-
Verwendbarkeit de« Fleische« entscheidet, wie wenn
die Schlachtung in dem Schlachthaus stattgefunden

Wiesbaden , 1. September 1602
Der Maaistrar.

Dekanntmnchnna.
Fn der Valtzeiverordnnna vom 12. Mörz 1^ 4.

18  Mai und 29 . August 1893 ist U. A . Folgendes

bestimmt . ^ . «, Mittwoch » und Freitags in
ieder Wocke findet in der Scklachtbans -Anlage und
-war a„ s dem Vlatze -wischen dem Groß - und
s' leinv ' ebstall. daselbst. Viebmarkt statt Fällt ^ans
einen dieser Tag - ein aes-tzl' » er Festtag , so wird
der V ' -bmarkt an dem darauf folgenden Tage

abgebalien .̂ ^ ^ ^ hmarkt für Großv/eb beamni
nm 11.30 llbr Vormittag «, d-rseniae für Kleinvieh
'r r c\ . Zuchtschweine) um 11 llbr Vormfisaa » und
derjeniae für Zucktschweine "M 8 Nbr Morgen»

8 4. Bi « zum Schluß de« Ma k̂t' ? ist der
Verkehr mit V 'eh allein a«s die Schlnchihau «-
Anlaae beschränkt. In b« Stabt vder der Stabt-
a' marknna ist bis zu dieser Zeit der Handel mit

^ '^ Ebe!fio"ist' der Handel mit V'eb vor Beginn
Vf» Mark !-? in der Schlachtban «-Anlaoe verboten.
S » dürfen in dieser Zeit die Handelsleute unter
sich keinen Viebbandcl betreiben.

8 5. Nack Schluß de» Markts «, um 1. Mr
Vachmiitaa «. stebt e« Zedem sr' i . da « aus dem
Markt onkaetriebene Vieb dorten ferner scilzubalten
nnd dasselbe mit Aii«nabme de» in 8 6 aedacktev
Schlachtviehes zum Dnckanfe oder Tausche tu die
Stadt »„ verbrinoen . , .

8 6. Die Viehhändler dürren nur n der
Scklachibans -Anlaae verkaufen. E « ,st nntersaat
tnl» ,« Vieb znm Zwecke de« Verkaufes oder
Tausche? i" die Stadt zu bringen.

8 9 . Ans den Markt darf nur aesnnde« Vieb
gebracht werben . E« nnterlieat all »? znm Markt
gebrachte Vieb der vol!z' ili» m Besckai' (ch. .8 . 17
de« Re 'chs-V '-bs-nchenaesetze« vom 23. Jnni 1880).

8 11. Sokern nickt nach den allgemeinen
Strakaesetzen bobere Strafen verwirkt find werden
liebertretnnaen dieser Vorschnsten mit Geldbntze
b>« , i, 9 Mk. und im Falle de« Unvermögen « mit
jöaft bi« *'t drei Tagen bestraft.

Wiesbaden , 1. September 1902.
De r Magistrat.

Bckänntmäckmnq.
i Zweck« Herstelliiiia einer Waffer « und Gaö-

leilung auf dem Gutenbergplatz wird der
Feldwca vom Gnteiibergvlatz bi« sitr_ Aler «ndra-
ftvnfie vam 17. September er. ab für Fuhrwer«
auf die Dauer der Arbeit gesperrt.

Wiesbaden , den 16. S -Vtember 1902.
Der Oberbü roermeister . In Vcrtr .: Körner.

Bekanntmachnnst.
Herr Stadtarzt vr . mack. Stricker ist bi« zum

l 15. Oktober d. I . verreist . Er wird durch den
Herrn lin , med . Geißler , W-llritzstraße 1. vertreten.

Wiesbaden » den 9. Sevtember 1902.
Dev Magistrat. —Armen-Verwaltun«.



Bekanntmachung,
6etr.  An» und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden znr
Bcrstößcn gegen die beredende»

"^"r^ ^Ennmnnkien darauf aufmerksam ge-
Ü!.«. O? " « 8 52 des Gcwerbesteuergesctzes
anLput  ' iUvt 1891  " nb her  ^ n*lt ergangenen
i mCLlln? tlf® Herr» FiiianzminjsterS vom
4. November 1895, Abschnitt VI, Artikel 25. ein
.,eder . welcher liier de» Betrieb eines be-

Gewerbes nnfänqt , dem
r ■ ö"rf>er  oder spätesten« gleichzeitig mit

dem Beginn des Betriebe« Anzeige davon zu
mawen bat. Die Anzeige bat scbriftlicb,n erfolgen:
«e kann auch im Ratbhaus, Zimmer No. 5, miind-

w d der üblichen VorillittagS-Diciiststlin^
-» Protokoll gegeben werden.
Die Verpflichtung trifft auch Denienigen,welcher

a)  da « Gewerbe eines Anderen übernimmt
und sortsetzt,

b)  neben seinem bisherigen Gewerbe oder
an Stelle desselben ein andere« Gewerbe
anfangt.

Wer die gesetzliche Vervslichiniig zur Anmel»
onng eines stenervstichtigen Gewerbes innerbalb der
^ «' lchriebenen Frist nicht erfüllt, verfallt na»
Z, , oes Gewerbesteiiergksebe? in eine dem dovvelten

°er ein,übrige» Steuer gleichen Geldstrafe,
oancben ist die vorenthaltene Steuer zu entrichten,
Ni. «, » ?,. ^ " fhSren eines stenervllichtiaen Ge-
ff'^ de« ist dagegen nach§ 10, Absatz2 des Gesetze?

?r4- ^ 'il, 1893 und dem Artikel 23 der eit,
-inweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
^ranlagiing -i,ständige» Steueraiisschüffe der
L ^ ' ê UkrNasien1 und 2 niid 3 und 'schriftlich abziiinelden.

ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber ni» i
rechtzeitig abgemeldet. so ist die Gewerbesteuer na»
^ VS8^ ^ ^ " besteucraesktzer fort,»entrichten.

•Ccr Magiitrat. — Stcuerverwaltung. Hest.

Bekanntmachung.
. Nird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß

gebracht, daß auf Grund des § 6 des Strastenbn»-
Uatiit« vom 19 Januar 1882 durch überein-
NilUNlknden Beichlnß des Magistrats und der

an?/̂ ^ ?.̂ ersami,,luiig für das Rechnunq?-
J90rK 190m ûr die Planirnnq, die Pflasterung

oder ŝoiistigc Befestigung der Straßendämme, für
^ 50" 0ironlagen und Straßenrimien die nach

stchciidm Einheitspreise festgestellt worden sind:
P£ r. 4 9Granit»  Fabrbahn-
pflaster mit Pechfugepdichtung
ans Gestück . . . 21,00 Mk
vvur1 c;mdesal.ohne Pechfuaen-
dichtung auf Gestiick. . . . 20 .20

O- »rur 1 gm desgl. mit Pechsiigcn-
dichtiing und ohne Gestück. . 18,70

4. Fur l qm desgl.ohne PechfugkU-
dichtiing und ohne Gestück . 17.90

5.  Für 1 qm Basalt- ob.Melaphvr-
Fahrbahnpflaster mitPechfuqcn-
dichtung auf Gestück. , . 15.80

b. Fur l qm desgl. ohne Pcchfugen-
dichtung aus Gestück. . , 14.90

‘' i '-üi 4 9*" desgl. Mit Pechfiigen-
Achtung und ohne Gestück'. . 13.40 „

O- Aur l qm desgl. ohnePechsiigen-
dichtung und ohne Gestück. . 12,50 „

9- lt ur  L .9m Eiiifahrt-Uebergang
oder Rinnenvffaster . . . . 12 .20 ,

^0- Für 1 qm Trottoirpffaster
(Melavhyr oder Basalt) . . 8.70 „

11. Für 1 qm Asphalt-, Cement-
Swinzciigtrottoir . . . 10.40 „

12. Für 1lfd.m Bordsteineinsassung
-io SLH? Basaltlava auf Beton . . 9.30 „
13. Für - lfd.mBordsteineinsassung

ans Granit auf Beton . . . 10.20 „°
^fur 1 qm Chaufffrung. . . 4.10 „

lo - ? cr 1ry%m provisorische Fahr¬
ig babnpflasterung. 3,90 „
iS- Zur 1 am Fahrbahiiregulirung 2.05 „
1 ' ~?,t eji un9 der Straßenrinne»-
-.o ~ !.nI S,'1e P ro  Frontmeter . . 6,50 „
18. -yur Ausfuhren von Erdarbciten

im Auftrag und Abtrag
19 -vür 1 res ^ kosten und 10°/- Zuschlag,»sur 1 Ifb. m Bauinpflauziing
on &- e,r5lI!l?) .6,00 Mk.
20. ,yur 1 lid. m Baumpflanzung

(einreihig) . . . 2.50
" • iH r .1 Ifb- nr Beleuchtuiigs-

Einrichtung . 2.00
finS, ®e| . b' r Einziehuiia von derartigen Kosten
finden die vorstehenden Preise Anwendung. *
._ ^ eî Maaistrat, Zn Vertr,: Frobcnins.

Städt .öffentlicheGüter -Niederlage
»̂ ^«bür die stiidt . öffentliche Küter -Nieder-

ZUter dem Accise-Nmts-Gebäiide, Neugaffe
Werden jederzeit unverdorbene

^Isuren zur Lagerung ausgenomnien. Das Lager-
n » d Monat ? ""' 'ur je 80

”^ men  Bedingungen sind in unserer
Buchhaltere,, Neugaffe No, 6»,, zu erfahre».

Stadt - Aecise-Amt.

Bekanntmachung.
„ib allgemeinen Kennt-
" Kaffe der städtischen Krank-nha„s-s
er Bormittagsituiidenvon 8 bis 12>/- Uhr
für das Publikum geöffnet ist. 1

städtische Krankenhans -Verwaltung

Bekanntmachung.
§,' !'bl>ck auf das demnächst beginnende

i^ ertelialir werden hiermit diejenigen Hans-
sf?," lthuiner Hausverwalter oder Pachter welche
Lu^ en- daß die Reinigung der Sand - und»ettsange in ihren Hofraithen durch das Skadt-

s Ufv lf)rt  Kosten bewerkstelligt werde.
KL hle „? ,er *H erforderlichen schriftliche» oder
mündlichen Aumelduiigcn schon jetzt besorge» zü
^ ettT*sbam,tf ^ is  Ausnahme rechtzeitig erfolge»
und alsdann sofort zum 1. Oktoberd. J . mit de»
.iteiuigungen begonnen werden kann. Für dic-
lenigcn Grundstücke, deren Sinkstoffbehälter bereits
durch das städtische Neiniauuflsunteriiebmcn ge-
MerMliF ' "" " "« 1b"»- ' " M

Wiesbaden , den 15. September 1902.
Siadtbauamt.

Abtheilung für Canalisationswesen. F-renset».

Dieh-
gattung

Ochsen .

Kü̂ e . .

Schweine
Landknlb.
Mnstkälb.
Haniincl

m
Stück

101

162

820

} 548
198

Preise

per
60 ke

Schlacht¬
gewicht

1 lcpT
Schlacht¬
gewicht

72

von —bis

N

Feuerwehr zn Clarenthal.
Die Mannschaftender Aeuerwehr

ZN Clarentbal werden aus Sonn»
de» 21 . Sevtember l . A. ,

Vormittags » Nhr, zu einer
Uebung in Uniform an die Remise
gkladcii. Mit Bezug auf § 29 der
Polizei-Verordnung wird pünktliche?

erwartet.
Wiesbaden , den 18.  September 1902.

Die Branddirektion.

Wiesbaden , den 17. Sept , 1902.
Städtische SchlachtbanS -Berwaltung.

Berzeichuih der Feuermelder und
_der Schlüssel zu deufelbeu.
Lfde.
No.

Be-
zirk

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25
26

27
28

29
30

31

32
33
84
35

36
37
38

39

40
41

42

43

44

45
46

III

III

III

II

II

II

III

IV

IV

II

IV

IV

I
IV

IV
II

II
II

I
I

Straße

49
50
51
52
53
54

IV

IV
IV

I
III

IV
I

11

II

I
IV

I

II

II

IV
I

Aarstraße

Albreebt-Nicolas-
straße Ecke

Bahnhosstraße

Biebr.-Möbring-
straße Ecke

Biebrickierstraße
am Rondel am
Wärterbau«

Bicrstadtcrstraße

Bierstadterstraße-
Alwinenstr.Eckc

Bleichstraße

Kursaalplntz, alte
Colonnade

Dotzbcimerstraße
Eniilien-Kavellen-

straße Ecke
Emser-Qnerfeld-

straße Ecke

Frankfurterstraße

Fronkfurterstr.-
Martinstr . Ecke

Friedr .-Wilbelm-
straßc Ecke

Gartenstraßc

Gcisbergstraße

Geisberg-Id-
steiiierstr. Ecke

Goethestraße»
Adolphs-Allee
Ecke

Gustav - Adolf -
Hartingstr.Ecke

Kapellciistraßc

Karl.Rheinstr.Ecke
Kochbrunnenplatz

sBadhaus zur
Rose)

Labn-Walkmühl-
straße Ecke

Lauggasse
Mainzerstraße

Mainzerstraße
Mainzerstraßesim

Archivgebäudc)
Michelsberg
Moritz- Albrccht-

straße Ecke

Nv. Schlüsselhaben.-
12

15

12

30

66

20

30

Blum, Fuhr¬
unternehmer.

Herr Keller.
Hanrmeister.

Botcnmeister
Rcg.-Gcb.

König, Bieb-
richcrstraße6.

der Bahnwärter
M.Arnst. Bier-
stadterstr.!5,P.

Küffner,
Brauerei.

Schulvedcllund
A. Hocvfner,
Bism.-Rg. 23.

derEolonnaden-
Aufschcr.

I .Fürst,Kstw.,
Hcllmiindstr.

Architect
Reichwein.

Kabnt, Portier,
HotclKaiserhof.

der Eonserv.
Friedrichstr.1.

Fr . Kemvin,
Gartenstr. 2.

Flobr . Hotel¬
besitzer.

Bekanntmachung.
-V , Revisionen von HaurentwässeriliigS
«4? wurde mehrfach wahrgenommeii, daß die
Waff >erverschltiffe unter den Küchenspülsteinen,
Badewannen und sonstigen Ausgüssen die so¬
genannten BleisyNbons, ungeiiiigend gereinigt

Aussteigen schlechter, gesundheits¬
schädlicher und übelriechender Luft an« de» in den
Svphons s,cb ansammclnden, in Fäulniß übcr
gehenden Stoffe» ist die Folge hiervon.

wird deshalb unter Hinweis auf die
Bestimmungen des 8 .5 der Polizei-Verordnuna

I l . August 1889 wiederholt auf die Wichtigkeit
I und Notbwendigkeit einer sorasgltigen nnd regel-

luatzigen Ncinbnltung der Wasserverschlüffe„"»er
den Svulsteinen, Badewannen und Ausgüssen

I besonder? anfnierksam gemacht.
. Reinigung soll in der Reael monatlich

ein- bis zweimal voraenommen und dabei folgendem
maßen Verfahren werden:

I Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heige? Wasser einaegoffen bat, um die Fett¬
ansätze zu losen, stellt man direct unter den Shpbon
einen leeren Eimer, öffnet durch Aufdrehen mit einer
aewabnlichen Zanae oder einem anderen geeianetm
Werkzeug die am tiefsten Eiide de« Wasserverschluff'e?

I eingebrachte Schraube und reinigt durch die ent-
I standene nnterc Oeffnnna. am besten mittelst einer

geeigneten biegsamen Bürste mit Drabtstiel durch
w b̂i'chnlwes Answischen die aekrümmteu Rohre,
O?/ - ps.cher Schraube ist ebenfalls von Schmutz-
beswindtbeileii zu befreien. Hieraiif gießt man
nach Schließung der Schrniibenöffiiiina eine
aeniiaende Menge Wasser, am besten heiße« Wasser,
in die Ablaiiföffniing de? Spülsteines oder Ablanf-
decken«. damit die etwa nach ziirückgebliebenev
^wmiitzihcile aus dem Wasserverschlüffe entfernt

Den Inhalt der Var der Reinignna unter den
Wasserverschliiß ausgestellten Eimer schütte man i»das Closet ans.

Stadtbanamt,
_ Vbtln für EanalisotionSwefen.

Bekanntmachnnff.
- ^ -. T*er  über die Errichtung einer unter-

Telegvabbenlinie innerhalb der Stadt
Biebrich und von Biebrich bis zum Postamt in
Schierstein liegt bei den Postämtern in Biebrich
und Sctncrftein aus , *

Biebrich , den 13. September 1902.
_ _ Kaiserliches Postamt.

Nerostraße
Nerotbal
Nerothal
Oraiiienstraße
Park -Bodenstcdt-

straße Ecke
Platterstraße
Rheinstraße

do.

do. f
do.

Schachlstraße

Schiersteinerstr.

Schlachthausstr.

Schöne Aussicht,
gegenüber der
Rößlerstraße

Schulberg
Schwalbachcrstr,

24

47 IV do.
48 III Sonnenbergerstr.

gegenüber dem
Leberberga. d.
Stange

III  Sonnenbergerstr. 50
IV  Stiftstraße 30
I5r Tannlisstraße ' 57

I Walkmüblstraße 80
I Walramstraßc 19
I Westendstraße 1 ^ V„D.

Bei Abgabe von Feuermeldungen ist immer
ein Feuermelder zu benutzen, der von dem Ort
^ .^ rairdes ,n der Richtung nach der Feuer¬wache, Neugaffe 6 , liegt. *

Der Brauddirector.

Groll. Kauim

Frnnkenseld.
Kaiismann.

in d. Anaenheil-
anstalt.

Neef, Kaiifm.

L. Hartmaiin,
Walkmühlstr.

I . Hertz.
Hobmann,
Jnstitutsvorst.

H. Hartniann.
d. Archivdiener.
IV.Polizei-Rcv.

i. Landgerichtr-
Kesängniß

Schloffer
R. Mayer.

derSchulPcdell.

Paul Dauer.
imPostgcbäude.
Batenmeister

Reg.-Geb.
im Landerdir.-

Gebäude.
der Schulpcdell.
Schreinermstr.

Thnrn.
Verwalt. Ver-

sorgnnasbaiis
Portier im

Schlachthaus.

i. Rothen Kreuz,
der Schlilpedcll.
die Kasernen¬

wache.
i. Krankenhaus.

der Schulpedcll.
E.Roos.Rkntn.
Kapp. Gastw.
W. Knapp.
A. Heuß.

Kirchliche Attfeigen.
Guaneelilche Kirche.

Marktkirche.
Sonntag , den 21. Septbr . (17. Sonnt . «. Trin .)

Militärgottesdienst fällt aus
Hauptgoitesdienst10 Ilbr : Pfr . Schüßlcr
Ebristentehre2>'« llbr : Pfr . S » i,ßler.
Abendaotterdienst5 Ubr: Pfr . Ziemcndorff.
Amtswoche: Pfr . Sckiiißler.
Mittwoch, 6—7 Uhr: Orgelconcert. Eintritt frei.

^ Bergkirche.
Sonntag , den 21. Septbr . (17. Sonnt , n. Trin .)

Iiigendgotterdienst8'„ Uhr: Pfr . Diehl.
10 Ubr : Pfr . Vcescnmeycr

I (vfahressest des Evang. Arbeiter-Vereins )
Abendgotterdienst6 Uhr: Pfr . Grriu.

I™ Amtswoche. Taufen und Tranunaen: Pfr
Bcrseumcuer. Beerdigiiiigeii: Pir . Grein.
•„ Sonntagrtaufcn finden um 2'/- Uhrin der Kirche statt.

Ringkirche.
Sonutag . den 21. Septbr . (17. Sonnt , n. Tri ».)

Iiigendgottcsdicnst8lU Uhr : Pfr , Risch
Saiiptgottesdieiist10 Ubr: Pfr . Friedrich
AbeiidgotteSdienst5 Uhr : Candidat Schlosser

Tauseii nnd Traiiungeii: Pfr
I rynedrich. Beerdigungen: Pir . Lieber.

Kapelle des PauliuenstiftS.
Sonntag , den 21. September. Varm. 9 Uhr:

Haup aotlesdienst. Herr Pfr . Schlosser. Vorm.
| 10 /4 Uhr: Kmdergottesdienst

d-n.24, Sept .: ' Feier de« Jahre ?-
pkrbuiiden mit Schwcsterneinseaniing. Vorm.

!? .- .Uhr: Festgottcsdienst. Predigt : Pastor
Fl ' eduer. Keiserswcrth. Einscamina:

Ansprachen 3 lll )r:  Jahresbericht.
Evangelisches BcrcinShaus, Platterstraße 2.

Sonntag Vorn,. 11' ,- Ubr: Soimtagrschule.
4 h Versammlung für junge

Mädchen(Sonntags -Verein).
Ab̂ idr 8'/- Ubr: Versammlung für Jederman» (Bibelstuiide).
Jkdcii Donnerstag. Abends8'/- Uhr: G-mcin-schaftrstundc.

Ev. Mäuiiev- und Jünglingsverein
Nach" - 3 Uhr: Freier Verkehr.o1/» Ubr: Andacht.

Montag. Abends 9 Ubr: Gesangstmide.
Mittwoch, Abends 9 Udr: Bibelbesprechstunde.
Freitag. Abends 89- Ubr : Turnen
Samstag, Abends 9 Uhr: GebetSstunde.
Männer und Jünglinge sind herzl. cingeladei,

Jugendverein.
Sonntag , Nachm. 3 Uhr: Spiele ufw. Abends

5'/, Ubr: Andacht.
Dienstag, Abends 8'/- Ubr: Bibelstunde.
Freitag. Abends 8'/- Uhr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlicheingeladen.

Evangelisches Gemeindehaus, Steingafle 9.
~ ?.ŝ MNUwr ist Sonn - und Feiertags von
2—5 Uhr inr Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Veriauimliingjunger Mädchen.
. f̂UM̂ nuen-Vcrein der Bcrgkirchen-Gemeiiidc:Nachm. 4"-—7 Ubr,

Versammlungen
>n> Gemcindesaal des Pfarrhauses, An der Ring»

kirche 3.
Sonntag . Nachm, 4'/,—7 Uhr: Versammlung

junger Mädchen(Sonntagsverein).,
Mittwoch. Nachm, von3—6 Uhr: Arbeitsstunde

der Näbvereiiis.
Mittwoch, Abends 8'/, Uhr: Probe des Ring»

kirchciichorr.
Altlratlfolisichc Kirciie, Schwalbachcrstraße.

Sonntag, den 21. Sept ., Vorm. 10 Uhr: Aust
mit Predigt. Lieder: No. 301. 305.

W. Krimmel, Pfr.
Gvangrlisch -Iutlfeeischer Gottesdienst,

Adelheidstraßc 23.
Sonntag , den 21. Sept . (17. Sonnt , n. Trin .),

Vorm. 9'/, Uhr: Lescgottcsdienst.
Apostolische Gemeinde.

Kleine Schwalbachcrstraße 10. 2. Et . fGewerbehalle)
Sonntaa , den 21. Sept ., Vorm. 10'/- Uhr:

Hauptgoitesdienst, Nachm. 4 Ubr: Predigt, wozu
Jedermann frcundl. eingeladen ist.

Dienstag, den 23.'Scpt.. AbdS. 8 Uhr: Predigt.
Kaptisten -Genreinde . Oranicnstr. 54, Hth. Vt.

Sonntag , den 21. Septbr ., Vorm. ' /-10 Uhr:
Predigt. Vorm. 11 Ubr: Kindergottesdienst, Nachm.
4 Uhr: Hauptgottesoienst. Abends 8 Uhr: Vcr-
iammclt sich der Junasrane »- ». Jünalings -Verein,
wobei Herr Prediger KarbinSky erzählen wird über
ieine Reiseerlebnisse. Hierzu ist Jedermann frcund-
lichst cinaeladen.

Mittwoch. AbdS. 8'/- Ubr: Bet- ». Bibelstunde.
Doniiei-stag, Abends 8'/- Uhr: Uebung des

Gesangvereins.
Metliodisten -Geureinde , Heleucnstraße 1,1. Et.

Sonntag . 21. Sept., Vorm. '/-10 Uhr: Predigt
von Pr . Mchaer aus Frankfurt a/M. 11 Ubr:
-- oiliitaasichule. Abends8 Nhr: Predigt. Derselbe.

Dienstaa, Abend? 8' /- Ubr: Bibelstunde.
Donnerstag. Abends 8' /- Uhr: Jn -endbund.
eyrcitag, Abends 8'/- Nhr: Sinastunde.

Prediger I . Schmeißer.
Heilsarmee , Frankenstraße 13.

Jeden Abend 8V» Ubr, Sonntags auch Vorm.
10 Uhr: Verjaminluiig. Jedermann 'willkommen.
Dentschkatstolifche (freirelig .) Gemeinde.

Sonntag , den 21. Sept., Vormittags 10 Ubr:
Erbauung im Wnhlsaale des Ratbhmises. Tbema:
Humanität und Raffeiitbearie, Lied: No. 239.

Prediger: Freiherr v.Zncco-Cnccagna-Mainz.
Der Zutritt ist für Jedcrmaun frei.

Prediger Welker, Bülowstraße 2.
Rulllsicher Gottesdienst.

Samstag. Abends 7 Ubr: Abendgotterdienst.
Kleine Kapelle, Kavellcnstr. 19.

Sonntag (13. Sonntag nach Psingsten), Vorm.
11 Ubr: Hl. Messe. Maria Geburt. Gr . Kapelle.

_Freitag, Abends 7 Ubr: AbendgotteSdienst.
Kleine Kapelle, Kapellensir. 19.

Samstag (Kreuzerhöbiing), Vorm. 11 Uhr:
Heil. Messe. Große Kapelle.
An ^ lican Cliurrh of 8t . Au ; n «iine of

Cnnterlmry.
Frankfurterstrasse 3.

Services.
Sundays: Iloly Euch. 8: Mattins, Choral

Celebr. and Sermon, 11: Evensong and Litany,6.
Mondays: none.
Tue». Thm-s. and Sats. Holy Euch., 8,

followed by Mattins.
1 "Wed . and Fri . Mattins and Lit. 1 D. 30

Celebration. 11.
Fri. and Holy days: Evensong. 6.

Chaplain: Rev. E. J. Treble,
Kaiser-Friedrich-Ring 36.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.25 (Schnellfahvt„Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9 50 (Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
-Deutscher Kaiser“ und -Wilhelm Kaiser und
König“), 12 50his Köln. Mittags 3.20 hisNeuwied.
Abends 6.35 <Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7'/, Uhr.
Rillet* u. Auskunft in Wiesbaden hei dem Agenl
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F 329

Hamburg -Amerika -Linie.
(Passage-Btlreau d. Gesellschaft: Willielmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : Nach Newyork:
1S./9. Postd. Pretoria, 20.,9. Postd. Blücher,
2o.'9. Schnellpd. Auguste Victoria, 27.19. Postd
Graf Waldersee, 2./10. Schnellpd. Fürst Bis¬
marck. 4./10. Pstd. Pennsylvania, 9./10. Schnellpd.
Columbia. Nach Boston: 26./9. Postd. Athesia
8./10. Postd. Assyria, 20./10.Postd. Areadia. Nach
Baltimore: 4./10. Postd. Alexandria, 20./10. Pstd.
Brisgavia, 1./11. Postd. Bengalia. Nach Phila¬
delphia: 26./9. Postd. Athesia, 8./10. Postd
Assyria, 20./10. Postd. Areadia. Nach New-
orloans: 7. '10. Postd. Badenia, 30./10. Postd
Abessinia. Nach Montreal; 23./S. Postd Frisia
9./10. Postd. Westphalia, 23./10. Postd. Teutonia!
Nach Westindien: 20./10. Postd. Constantia,
»4./10. Postd. Arabia . Nach Mexico: 20./9.
Postd. Constantia. Nach Vera Cruz: 20./9. Postd.
Constantia. Nach Ost - Asien: 11./10. Postd!
Sambia, 21./10. Postd. Silesia. F330”

Red gtar Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F 329
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. -Zeel and“

am 13. Sept. von Antwerpen nach Newyork ab¬
gegangen. D. „Vaderland“ am 13. Sept. von
/Newyork nach Antwerpen abgegangen. D.
„Kroonland am 14. Sept. in Newvork von Ant¬
werpen angekommen. D. „Kriesland“ am 15. Sept.
Lizard passirt von Newjork kommend (am
16. Sept., 1-, ALttags, in Antwerpen erwartet ).
— Antwerpen-Philadelphia-Dienst. D. „Switzer-
land ‘ am 10. Sept. von Philadelphia nach Ant¬werpen abgegangen.

SJratf an» Stria» btt & 64 (IIenlf ( tl $tn d-l-BuHdrucktrtt tn Mcrbadtu.
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